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► Nr.  VO/2023/11945-01
öffentlich

Lübeck, 09.08.2023
Antwort
-öffentlich-
Verantwortliche Bereiche:
2.500 - Soziale Sicherung

Bearbeitung: Matthias Wulf (E-Mail: matthias.wulf@luebeck.de Telefon: 122 - 5170)

Antwort auf Anfrage VO/2023/11945 der Fraktion21 Anfrage AM Ma-
rco Sander: Fragenkatalog zur pflegerischen Versorgung der Lübe-
cker Bevölkerung / SeniorInneneinrichtungen (SIE) der Hansestadt 
Lübeck (Teil 3)
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

28.08.2023 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
05.09.2023 Ausschuss für Soziales Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:

Vorbemerkung:
1. "80 Prozent der pflegebedürftigen Menschen werden zu Hause versorgt. Aber die Zahl der 
Heimplätze und ambulanten Versorger nimmt zu - und damit der Bedarf an Personal. Ermög-
lichen muss die Gesellschaft beide Modelle.
Die Zahl der Pflegebedürftigen steigt stetig. Zum einen leben die Menschen länger, zum an-
deren verschiebt sich aufgrund des Geburtenrückgangs seit den 1970er-Jahren auch die 
Altersverteilung der Bevölkerung zugunsten der Älteren. Das führt dazu, dass nicht nur der 
Pflegebedarf wächst, sondern auch die Nachfrage nach qualifizierten Kräften ["Personal" 
anstatt "Kräfte"; Anm. des Verfassers], die die zumeist Hochbetagten versorgen. (…) Vier 
von fünf der 4,1 Millionen Pflegebedürftigen leben in den eigenen vier Wänden und werden 
meist von ihren Angehörigen versorgt. (…) Daher wird der Bedarf nach ambulanter und sta-
tionärer Pflege durch Profis und Hilfskräfte [Hilfspersonen] weiter wachsen. Derzeit arbeiten 
rund 600.000 Beschäftigte, mehrheitlich Frauen, unmittelbar in der Heimpflege, davon ist fast 
die Hälfte 50 Jahre und älter. In Prognosen wird von einer Personallücke von 307.000 Ar-
beitskräften bis zum Jahr 2035 ausgegangen." ¹
2.
a. Auch die Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck zeigt, dass die Zahl 
der Langzeit-Pflegebedürftigen prognostisch zunehmen wird ². Und dies alles vor dem Hin-
tergrund eines bereits bestehenden Pflegepersonalmangels (der sogenannte "Pflegenot-
stand"), welcher auch die Hansestadt Lübeck betrifft ³.
b. Bereits 2020 erarbeitete der Beirat für Seniorinnen und Senioren der Hansestadt Lübeck 
folgende Eckpunkte zur Entwicklung der städtischen SeniorInneneinrichtungen (folgend SIE 
genannt). Diese umfassten u.a. folgende Forderungen/Empfehlungen:

 Aufgaben und Angebote gehören zur kommunalen Daseinsvorsorge. Die zukünftigen 
pflegerischen Angebote haben sich an der demografischen Entwicklung zu orientieren.
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 Die SIE sind den heutigen Ansprüchen entsprechend in Ausstattung, baulichen Anfor-
derungen und neuen Angebotsstrukturen weiter zu entwickeln.

 Bestehende und neue pflegerische Angebote wie ambulante Leistungen, neue Wohn-
formen sind zu entwickeln.

 Die Pflege in der Bundesrepublik Deutschland ist, wie auch im 2. Pflegestärkungsge-
setz verankert, nach dem Grundsatz ambulant vor stationär zu gestalten. Dem Pflege-
bedürftigen ist damit weiterhin ein Leben in häuslicher Umgebung zu garantieren. Der 
ambulante Ansatz ist durch alternative Wohnformen wie Altenwohngemeinschaften, 
Mehrgenerationen-Wohnanlagen, Altenwohnungen usw. zu ergänzen.

 Soweit Pflege in diesem Wohnumfeld nicht mehr möglich ist, ist auch in Zukunft statio-
näre Pflege zu gewährleisten. Die Hansestadt Lübeck ist im Rahmen der Daseinsvor-
sorge gehalten, im Rahmen der zu erwartenden demografischen Entwicklung für ein 
bedarfsgerechtes Angebot von stationärer Pflege zu sorgen." 4

 
3. Aus diesen Entwicklungen und Prognosen ergeben sich folgende abgeleitete Fragen zu 
folgenden Themenkomplexen:
 
I. Attraktivitätssteigerung als Arbeitgeber:in (Pflegepersonalmangel)
II. Attraktivitätssteigerung als Pflegeanbieter:in (Pflegebedarf der Bevölkerung der Hanse-
stadt Lübeck)
III. Attraktivitätssteigerung als Pflegeanbieter:in (infrastrukturelle Ausstattung / Digitalisie-
rung)
IV. Attraktivitätssteigerung Pflegestandort ("Pflegestadt" Lübeck)
Diese einzelnen Fragenkomplexe werden zeitlich gestaffelt (im Abstand von 4-6 Wochen) in 
die Bearbeitung gegeben (als insgesamt 3 Anfragen in den Ausschuss gestellt).
 
 
Teil 3
 
IV. Attraktivitätssteigerung Pflegestandort ("Pflegestadt" Lübeck)
 
Anhand der im Sozialatlas der Heinrich Böll Stiftung aufgezeigten Entwicklungen, aber ins-
besondere auch im Hinblick auf die Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lü-
beck zeigt sich, dass der Bereich Pflege nicht nur perspektivisch mit hoher Priorität anzuse-
hen ist. Die Hansestadt Lübeck hat zwar bereits bestehende gute Angebote, allerdings gäbe 
es weitere Anregungen, die den Pflegestandort Hansestadt Lübeck aufwerten würden. Hier-
bei gilt es (pflege)politische Impulse aufzugreifen, als auch bestehende Angebote auszubau-
en und den Umgang mit diesen zu reflektieren und anzupassen. Diesbezüglich möchten wir 
als Fraktion 21 folgende diesbezüglich stellen, bzw. entsprechende Anregungen geben:

1. Wie werden/können der duale Bachelorstudiengang Pflege und der berufsbegleitende 
Bachelorstudiengang Angewandte Pflegewissenschaft der Universität zu Lübeck als 
bisheriges Alleinstellungsmerkmal in Schleswig-Holstein beworben (werden)?

2. Laut der Pflegebedarfsplanung der Hansestadt Lübeck arbeiten im Lübecker Pflege-
stützpunkt zwei sozialpädagogische Fachpersonen und eine Verwaltungsangestellte 5. 
Zwar können insbesondere die sozialpädagogischen Fachpersonen inhaltlich beraten, 
allerdings wäre die zusätzliche pflegerische Expertise im Hauptamt ebenso wün-
schenswert.

3. Gibt es diesbezügliche Bestrebungen, ggf. auch in Zusammenarbeit/Kooperation mit 
den pflegebezogenen Bachelorstudiengängen der Universität zu Lübeck, hinsichtlich 
möglicher Ausschreibungen/Praktika?

4. Der Bereich "Community Health Nursing" (veraltet auch als "Gemeindeschwester" be-
zeichnet) wird pflegepolitisch 6 als auch im Wahlkampf zur Landtagswahl 2022 7 breit 
diskutiert und als ein Lösungsansatz zur Bewältigung kommender Versorgungspro-
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bleme angesehen. Auch in der Pflegebedarfsplanung wird im Rahmen der Pflegekon-
ferenz darauf Bezug genommen und diese empfehlenswerterweise gefordert 8.

5. Gibt es Bestrebungen seitens der Hansestadt Lübeck, diesen Bereich zu forcieren und 
entsprechende Versorgungsmodelle/-projekte zu implementieren?

6. Laut der Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck ist zur Konkreti-
sierung der Vision 2030 ein politischer Beteiligungsprozess zu entwickeln, z.B. in 
Form einer Zukunftswerkstatt oder eines regelmäßigen Begleitausschusses 9.

Wie ist der diesbezügliche Stand?

7. Seitens der Pflegepolitik und -wissenschaft wird seit langem die Beteiligung der Pro-
fession Pflege auf strategischer Ebene im Sinne einer "Government Chief Nurse" / 
Pflegebeauftragte:r gefordert. Deren Aufgabe ist es, eine wesentliche Rolle für Pla-
nung, Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Gesundheitsstrategien ein-
zunehmen 10. Anhand der bereits in der Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Han-
sestadt Lübeck aufgezeigten Entwicklungen und Bedarfe könnte solch eine Instanz 
die pflegerische Zukunft der Hansestadt Lübeck als "Pflegestadt" Lübeck entschei-
dend voranbringen.

8. Gibt es Überlegungen eine:n Pflegebeauftragte:n der Hansestadt Lübeck zu installie-
ren und wenn nein, was sind die Gründe für die Ablehnung?

Quellen:
¹ Heinrich Böll Stiftung (2022). Sozialatlas. Daten und Fakten über das, was unsere Gesell-
schaft zusammenhält, S. 40 - 41. URL: https://www.boell.de/sites/default/files/2022-03/Sozia-
latlas_2022.pdf
² Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck, S. 80
³ Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck, S. 63 ff
4 Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck, S. 107 - 108
5 AOK Bundesverband 2019, S. 24 ff
5 Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck, S. 32
6 Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe. Community Health Nursing. URL: htt-
ps://www.dbfk.de/de/themen/Community-Health-Nursing.php
7 Wahlprogramm der SPD Schleswig-Holstein zur Landtagswahl 2022. Vor-Ort-für-Dich-
Kraft. URL: https://www.spd-schleswig-holstein.de/2022/02/10/thomas-losse-mueller-will-die-
vor-ort-fuer-dich-kraft/
8 Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck, S. 86
9 Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck, S. 83
10 International Council of Nurses / Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe (2020). 2020 
hat nur die Hälfte aller Länder Pflegebeauftragte URL: https://www.dbfk.de/media/docs/pres-
se/ICN-Aufruf-Government-Chief-Nursing-Officers.pdf
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https://www.spd-schleswig-holstein.de/2022/02/10/thomas-losse-mueller-will-die-vor-ort-fuer-dich-kraft/
https://www.spd-schleswig-holstein.de/2022/02/10/thomas-losse-mueller-will-die-vor-ort-fuer-dich-kraft/
https://www.dbfk.de/media/docs/presse/ICN-Aufruf-Government-Chief-Nursing-Officers.pdf
https://www.dbfk.de/media/docs/presse/ICN-Aufruf-Government-Chief-Nursing-Officers.pdf
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Antwort:

Teil 3

1. Wie werden/können der duale Bachelorstudiengang Pflege und der berufsbe-
gleitende Bachelorstudiengang Angewandte Pflegewissenschaft der Universität 
zu Lübeck als bisheriges Alleinstellungsmerkmal in Schleswig-Holstein bewor-
ben (werden)?

Antwort 2.502: Seit September 2022 gibt es einen Kooperationsvertrag zwischen 
dem Studiengang angewandte Pflegewissenschaft der Universität Lübeck und den 
SIE als Praxisstätte für die praktischen Ausbildungsbestandteile. Eine Bewerbung 
über unsere Internetseite ist seitens der SIE angedacht. 

2. Laut der Pflegebedarfsplanung der Hansestadt Lübeck arbeiten im Lübecker 
Pflegestützpunkt zwei sozialpädagogische Fachpersonen und eine Verwal-
tungsangestellte 5. Zwar können insbesondere die sozialpädagogischen Fach-
personen inhaltlich beraten, allerdings wäre die zusätzliche pflegerische Exper-
tise im Hauptamt ebenso wünschenswert.

Antwort 2.500: Aktuell arbeiten im Pflegestützpunkt 3 sozialpädagogische Fachkräfte 
und eine Verwaltungskraft. Die letzten beiden Stellenbesetzungen waren auch für 
Pflegefachkräfte mit entsprechender Qualifikation ausgeschrieben worden. Es gab 
jedoch keine geeigneten Bewerber:innen mit dieser Qualifikation. Im Bereich Soziale 
Sicherung, zu dem der Pflegestützpunkt gehört, arbeiten jedoch seit 3 Jahren 2 Pfle-
gefachkräfte, so dass die Fachkompetenz im Bereich vorgehalten wird.

3. Gibt es diesbezügliche Bestrebungen, ggf. auch in Zusammenarbeit/Kooperati-
on mit den pflegebezogenen Bachelorstudiengängen der Universität zu Lübeck, 
hinsichtlich möglicher Ausschreibungen/Praktika?

Antwort 2.502: Siehe Antwort Frage 1

4. Der Bereich "Community Health Nursing" (veraltet auch als "Gemeindeschwes-
ter" bezeichnet) wird pflegepolitisch 6 als auch im Wahlkampf zur Landtagswahl 
2022 7 breit diskutiert und als ein Lösungsansatz zur Bewältigung kommender 
Versorgungsprobleme angesehen. Auch in der Pflegebedarfsplanung wird im 
Rahmen der Pflegekonferenz darauf Bezug genommen und diese empfehlens-
werterweise gefordert 8.

Antwort 2.500: Aus fachlicher Sicht sind quartiersbezogene Ansätze auch mit Blick 
auf bereits bestehende Versorgungsengpässe zu begrüßen und sind im Pflegebe-
darfsplan auch entsprechend benannt. Aktuell gibt es zwei Anträge im Landtag, die 
sich inhaltlich mit diesem Thema befassen.

5. Gibt es Bestrebungen seitens der Hansestadt Lübeck, diesen Bereich zu forcie-
ren und entsprechende Versorgungsmodelle/-projekte zu implementieren?

Antwort 2.500: U.a. im Rahmen der Priorisierung der Handlungsempfehlungen des 
Pflegebedarfsplans wurde die Möglichkeit der Erprobung quartiersbezogener Ansätze 
im Rahmen eines Projektes andiskutiert, beispielsweise nach dem Buurtzorg-Modell. 
Herausfordernd wird u.a. sein, die unterschiedlichen Finanzierungsstränge (Pflege-
kassen, Kommune gem. SGB XII, Selbstzahler:innen) zusammenzuführen.
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6. Laut der Pflegebedarfsplanung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck ist zur Kon-
kretisierung der Vision 2030 ein politischer Beteiligungsprozess zu entwickeln, 
z.B. in Form einer Zukunftswerkstatt oder eines regelmäßigen Begleitaus-
schusses 9.
Wie ist der diesbezügliche Stand?

Antwort 2.502: Die SIE sehen den Sozialausschuss in seiner Eigenschaft als 
Werkausschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung als den hier angeregten re-
gelmäßigen Begleitausschuss. Dem Sozialausschuss werden wie bisher schon die 
Themen der SIE und der damit in Verbindung stehenden Konzeption 2030 regelmä-
ßig und intensiv berichtet/diskutiert/ausgetauscht. 

7. Seitens der Pflegepolitik und -wissenschaft wird seit langem die Beteiligung 
der Profession Pflege auf strategischer Ebene im Sinne einer "Government 
Chief Nurse" / Pflegebeauftragte:r gefordert. Deren Aufgabe ist es, eine wesent-
liche Rolle für Planung, Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Ge-
sundheitsstrategien einzunehmen 10. Anhand der bereits in der Pflegebedarfs-
planung 2017 - 2030 der Hansestadt Lübeck aufgezeigten Entwicklungen und 
Bedarfe könnte solch eine Instanz die pflegerische Zukunft der Hansestadt Lü-
beck als "Pflegestadt" Lübeck entscheidend voranbringen.

Siehe Beantwortung Frage 8

8. Gibt es Überlegungen eine:n Pflegebeauftragte:n der Hansestadt Lübeck zu in-
stallieren und wenn nein, was sind die Gründe für die Ablehnung?

Antwort 2.500: Der Bereich Soziale Sicherung leitet seit vielen Jahren die Lübecker 
Pflegekonferenz. Dies soll intensiviert werden, nachdem dies in den zurückliegenden 
Jahren aufgrund fehlender personeller Ressourcen nicht ausreichend möglich war. 
Aus der Pflegekonferenz heraus soll zudem eine Facharbeitsgruppe mit Vertreter:in-
nen aus der Pflege, dem Pflegestützpunkt, den Kliniken, den Pflegekassen etc. gebil-
det werden, die sich mit den Entwicklungen in der Pflege kontinuierlich befassen und 
Bedarfe herausarbeiten soll. Die Kommune kann sich dann im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten um eine Steuerung bemühen.
Zudem liegt die Pflegebedarfsplanung im Bereich Soziale Sicherung.

 

 

Anlagen:
 
./.

Senatorin Pia Steinrücke
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